
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
§1 Allgemeines - Geltungsbereich 
(1) Für unsere Lieferungen gelten ausschließlich diese Verkaufbedingungen, 

soweit nicht ausdrücklich von uns andere Bedingungen schriftlich genehmigt 
sind. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteiter vorbe-
haltlos ausführen. 

(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer) und gegenüber juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechtes bzw. öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen; gegenüber Nichtunternehmern gelten darüber hinaus 
die gesetzlichen Bestimmungen. 

§2 Angebot - Angebotsunterlagen 
(1) Ein Liefervertrag kommt, soweit nichts anderes gesondert vereinbart, mit 

unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 

behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für 
solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. 
Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrückli-
chen schriftlichen Zustimmung. 

§3 Preise - Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 

unsere Preise „ab Werk", ausschließlich Verpackung und Versicherung.  
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlos-

sen: sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsteilung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Der Verkaufspreis ist, soweit nichts anderweitiges vereinbart ist, entspre-

chend der Auftragsbestätigung ohne jeden Abzug zu leisten. 
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsver-
hältnis beruht. 

§4 Lieferzeit 
(1) Die Einhaltung von vereinbarten Fristen und Terminen für Lieferungen setzt 

neben dem rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller beizubringender 
Unterlagen insbesondere die rechtzeitige Eigenbelieferung voraus. Sollten wir 
ohne eigenes Verschulden und trotz Einhaltung aller kaufmännischen Sorg-
faltspflichten aufgrund nicht rechtzeitiger Eigenbelieferung nicht in der Lage 
sein, die vereinbarten Fristen und Termine einzuhalten, ist die Haftung wegen 
Lieferverzuges ausgeschlossen. Wir verpflichten uns, in diesem Fall gegen die 
Lieferanten zustehende Ersatzansprüche an den Käufer abzutreten. 

(2) Im Falle des Lieferverzuges ist ein etwaiger Anspruch des Bestellers auf 
Ersatz des Verzögerungsschaden und auf Schadensersatz statt der Leistung, 
außer in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns selbst, 
unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen der Höhe nach auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(3) Vertragsstrafen (Konventionalstrafen, Stillstandspauschalen etc.), denen sich 
der Besteller von dritter Seite ausgesetzt sieht, kann er – unabhängig von den 
sonstigen Voraussetzungen – nur dann als Schadensersatz uns gegenüber 
geltend machen, wenn dies zwischen dem Besteller und uns zuvor ausdrück-
lich vereinbart wurde bzw. wir vor Vertragsschluss auf die unter Umständen 
drohende zwischen dem Besteller und einem Dritten vereinbarte Vertragsstra-
fe schriftlich hingewiesen wurden.  

§5 Gefahrenübergang - Abnahme 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Liefe-

rung „ab Werk" vereinbart, dass heißt, die Gefahr des Verlustes oder 
der Beschädigung des Liefergegenstandes geht auf den Besteller über, 
sobald ihm dieser in vertragsgemäßem Zustand in unserem Werk zur Ver-
fugung gestellt oder dessen Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

(2) Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach 
unserer Meldung über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der 
Besteller ist nicht berechtigt, die Abnahme bei Vorliegen eines nicht we-
sentlichen Mangels zu verweigern. 

(3) Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von 
Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage 
der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller 
über. Wir verpflichten uns, soweit es der Besteller verlangt, auf seine Ko-
sten eine entsprechende Versicherung abzuschließen. 

(4) Teillieferungen sind zulässig. 
(5) Transport und sonstige Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungs-

ordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. 
Der Besteller ist verpflichtet, eine Entsorgung der Verpackungen auf ei-
gene Kosten durchzuführen. 

(6) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung decken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Besteller. 

§6 Mängelansprüche 
(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 

377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen und Mängel uns unverzüglich angezeigt 
hat. 

(2) Wir übernehmen keine Gewähr, insbesondere in folgenden Fällen: Unge-
eignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. In-
betriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, feh-
lerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, 
ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-
grund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit die-
se nicht von uns zu verantworten sind. Bessert der Besteller oder ein Drit-
ter unsachgemäß nach, besteht ebenfalls für uns keine Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für die ohne unsere Zustim-
mung vorgenommenen Änderungen des Liefergegenstandes. 

(3) Verlangt der Besteller wegen eines Mangels Nacherfüllung, so können wir 
wählen, ob wir den Mangel selbst beseitigen oder mangelfreie Ware als Ersatz 
liefern. Zu ersetzende Ware ist uns zu übereignen und an uns – Zug um Zug 

gegen Nachlieferung – zurückzugeben. Wenn eine Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung nicht möglich ist oder verweigert wird oder aus sonstigen von uns zu 
vertretenden Gründen innerhalb einer vom Besteller bestimmten angemessenen 
Frist nicht erfolgt oder fehlschlägt, kann der Besteller nach seiner Wahl vom Ver-
trag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.  

(4) Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Schadensersatz statt 
der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren 
Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn  
(a) wir einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-

rantie für deren Abwesenheit oder die Beschaffenheit der Ware übernom-
men haben;  

(b) der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, eines unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns oder diese Personen be-
ruht oder  

(c) eine schuldhafte Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen zu einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt 
hat.  

(5) Im Falle einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere 
Ersatzpflicht jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden beschränkt.  

(6) Die Bestimmungen gemäß Abs. 4 gelten entsprechend für direkte Ansprüche des 
Bestellers gegen unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  

(7) Vertragsstrafen (Konventionalstrafen, pauschalierter Schadensersatz, etc.), 
denen sich der Besteller von dritter Seite ausgesetzt sieht, kann er – unabhängig 
von den sonstigen Voraussetzungen – nur dann als Schadensersatz uns gegen-
über geltend machen, wenn dies zwischen dem Besteller und uns zuvor aus-
drücklich vereinbart wurde bzw. wir vor Vertragsabschluss auf die unter Umstän-
den drohende zwischen dem Erwerber und einem Dritten vereinbarte Vertrags-
strafe schriftlich hingewiesen wurden.  

(8) Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – 
verjähren (vorbehaltlich der Bestimmungen in Abs. (9) und (10)) nach 12 Mona-
ten.  

(9) Für Ersatzansprüche nach Abs. (4) (a) bis (c) gelten die gesetzlichen Fristen.  
(10) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 

bleibt unberührt.  
§7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang 

aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhallen 
des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.  

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-. Wasser- 
und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern War-
tungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Fakturaendbetrages (einschließlich MwSt. unserer Forderung ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, 
und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Bestel-
ler auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-
zug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs - oder 
Vergleichs - oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbe-
trag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

(6) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück ge-
gen einen Dritten erwachsen. 

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir 

sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitz zu verklagen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz Erfüllungsort. 


